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Dienstag, den z i Merz 1801. Viertes Quartal. Deu 10 GerminalIX.

Gesetzgebender Rath, 7. Merz.
Fortsetzung.

(Beschluß des Berichts der Petitivuencommißlon.)

Die Gemeindskammer von Zürich beschwert sich,

daß der Voll;. Rath zwar ihrer Reklamationen in Bc.
treff einiger im Canton Zürich zu veräussern proiektierten
guter durch einstweilige Einstellung des Verkaufs gün.
siige Rechnung getragen, allein in Betreff verschiedener

Güter im Canton Thurgau solche bey Seite gefegt und

mit der Versteigerung fortgefahren oder fortzufahren sich

anschicke.

Sie verlangt, daß es Ihnen B> G. belieben möchte,
so wie es in Betreff der Güter im Canton Zürich gesche-

Heu. die Verkäuffe der Güter im Canton Thurgau und

Lwth, auf welche sie Anspruch machen zu können

glaube, besonders die Schloß- und Lchengüter volt
Weinfelden, Steinegg, Sax, Pfyn, Neunsvrn, Wcl-
lenberg und Hüllingen, bis zur Sönderung der Stadt,
guter von Zürich vom Staatsgut, wozu alle Materia-
lien bereit liegen, einzustellen und die bereits geschehe,

nen nicht in Kraft erwachsen zu lassen. An die Fi.
nanzcoinmißion gewiesen.

4. Die Mehrheit der Bürger der Gemeinde Düben-
dorf Distr. Regenstorf Cant. Zürich, bittet um die Bc.
willigung, ihren abgetheilten Antheil an einer mil vcr-
.schieden?» Gemeinden gemeinfamüch besesseneu Aliment,
r.un auch unter sich vertheilen zu können. An die Fi»
uanzcomNißion gewiesen.

5. B. Stüdli von Wassersioh Distr. Lichtensteig Ct.
EentiS, stellt vor: Es sey die Befugniß, Tavernen,
tvtrlhschaftcii zu ertheilen, ehemals den Landvögtcn im
Tsggcnburg zugestanden: Diese Vcfngniß sey bey der
von dem Abt zu.S/. Gallen freywillig beschchenen Ab.
tntung der Hvheitsrcchte au das Volk, von diesem

auf den Landammann (den dießmaligeu Regierungs»

ftatthalter) übertragen worden, welcher ihm Stüdli
dieses-Tavecnenrechl ertheilte. '

Jezt wolle ihm dieses Tavcrncnrccht gezuckt werden,
und laut eines Schreibens des Ministers des Innern
soll dasselbe, ungeachtet es vor dem Gesetz über die

Gewerbssreyheit v. iy. Okt. 1798 rechtmäßig existierte,

nicht unter die Cathegvrie der alten Wirthschaften, die

durch den Z. des Gesetzes vom 20. Nov. 1800 bey»

behalten werden, gezählt werden.

Der Pcteut bittet, bey seinem vor der Revolution
erhaltenen Tavecncnrecht geschüz! zu werden. An die

Polizeycommißion gewiesen.

6. Georg D'-etrich Wetter vo» Frankcnbach bey Hei',
bronn, Kicfcrmcister in Aubonne, hittet um das hel«

vekische Bürgerrecht. Wird an die Constitulivnscom-

nußion gewiesen.

Am 8. 9. und lo. M<r; waren keine Sitzungen.

Gesetzgebender Rath, n. Merz.
Präsident: Hub er.

Die in der leztern Sitzung beschloßne Ratisikatio»
des Verkaufs des Schlosses Farvagnier Distr. Romsnt
C. Frcydurg, wird sufpeudirl und von dem Vollz. Rath
über die Anzeige einer neuen angekündigten Steigerung
desselben, Auskunft durch folgende Botschaft begehrt:

B. Vcllz. Räthe! Aus Anlaß der heutigen zweyte»
Verlesung des bereits in der Sitzung vom yten dieß

von dein G. R. abgefaßten Dekrets, zu Genehmigung
des Verkaufs der Schloßgüter von Farvagnier, Distr.
Romont, Cant. Frcydurg, ist dem Rathe bemerk: wor.
den, daß von Ihnen B- V. R. seit der Einsendung
dieses Verkaufoorfchlags eine neue Steigerung veran«

staltet worden sty. Da nun weder der Finanzcommist
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fion noch dem G. R. hiefton eine amtliche Anzeige zu»

gekommen ist, dieses aber dennoch seinen Entschluß
anders bestimmen konnte; so werden Sie B. V. R.
andurch eingeladen, ihm gefällige Auskunft ertheilen
zu wollen, was es mit dieser neuen Versteigerung der

Farvaqniergüter für eine Bewandniß habe, und was
für ein Resultat davon zu erwarten oder bereits heraus-
gekommen sey.

Folgende Botschaft des Vollz. Raths wird verlesen

und derselbe hierauf eingeladen, die Petition der Mu-
nizipalität Bern »elbst, dem Rath einzusenden:

B. G. Die Munijipalität von Bern stellt dem

Vollz. Rathe vor, daß sie zur Bestreitung ihrer manch,

faltigen Auslagen, wovon sich nur die Kosten für Schul-
Polizey- Illumination. Feuer. und Bauanstalte», für
Straßen, Brunnen, Stadtbach îc. jährlich auf 50,000
Fr. belauffen, zu einer neuen Gemeindsanlage sich ge-

zwungen sehe, und bittet die Regierung zu entscheiden,

ob hiezu nicht auch vcrhältnißmäßig von dem Personale
der obersten Gewalten und ihrer Angestellten in den

Bureaux, beygetragen werden soll?

So bestimmt auch die Gesetze vom 17. Winkelm.
1798 und vom i;. und 15. Hornung 1799 seyn mö-

gen, welche verordnen, daß jeder Bürger in der Ge-

mcinde, die er bewohnt, alle Beschwerden in gleichem

Verhältnisse wie die Autheilhabcr des Gemeindguts tra.
gen soll, die für öffentliche Anstalten auferlegt werden

müssen: so wenig ist in demselben die Frage bcant.

wertet, ob die Mitglieder der obersten Gewalten als

wirkliche Einwohner von der Gemeinde, in der sie sich

aufhalten, anzusehen, und als solche zu Gemeinds.
steuern verpflichtet seyen? Ohne Zweifel kömmt Ihnen
B. G. die Entscheidung dieser Frage zu; von ihr hängt
»s ab, ob und was z» Gunsten der Munizipalitäl
Bern verfügt werden soll. Der Vollz. Rath ladet

Sie ein, dieselbe Ihrer Berathung zu unterziehen.

Die Discußicn über die Vecurtheilung losgesproche-

vcr Verbrecher zu den Prozcßkosten wird fortgcsezt.

Der Rath ninit den Grundsatz des Gutachtens der

Minorität a» (S. N. 287), und weifet den Gegenstand

<m die Commißion zurück.

Nach dem Antrag der Finanzcommißion wird der

Verkauf des Stück Landes, der Rosenbifang genannt,
Distr. Ölten, C. Solothur», ratifiât. (S. S. >201.)

Das Gutachten der Munizipalitärscommißion über

àemBcvogmngsfall im C. Freyburg (S. S. 120,, 2)
wirk in. Baachmig. und hernach angenommen».

Die ttnterrichtscommißio» erstattet folgenden Bericht,
der für Tage auf den Canzleytisch gelegt wird:

B. G. Ihr habet Eurer Commißlvn des öffentlichen

Unterrichts eine am 21. Febr. dem gefetzg. Naihc vor.
gelegte Zuschrift der Dccane und Pfarrer der 5 Classen

des ehmaligen Waadtlandes zur Berichterstattung über,

wiefcn.
Die Geistlichkeit des Cant. Leman erklärt in dieser

Zuschrift, daß sie mit Hochachtung und mit Zutrauen
in Euren Schooß B. G. bange Besorgnisse über die

Gefahren, die der Religion drohen, niederlege....
Genau und innig sey mit der Erhaltung der Religion,
die anständige und richtige Bezahlung ihrer Diener

verbunden.... Es sey von der äussersten Dringlichkeit,
daß Maßregeln ergrissen werden, welche das Schicksal

der Religion und ihrer Diener in unserm Vaterlande

für ein und allemal bestimmen und sichern können.

Die Zuschrift bezeugt weiter, es sey die gesamte

Geistlichkeit des Cantons Lcma«, für mehr als ein

Jahr, ihrer sehr mäßigen und nur eben für einen an.

ständigen Unterhalt hinreichende» Einkünfte, im Rück,

stand: und das zu einer Zeit, wo so viele aujstror«

dcntliche Lasten und Ausgaben, die Geistlichen nicht

minder als andere Bürgerklassen drücken.

Die Ursachen dieser Entblößung der Geistlichkeit sin-

det die Zuschrift: 1) in der Scheidungsmauer, die

man zwischen Religion und Politik, in Folge neuerer

Grundsätze seil der Revolution aufführte; 2) darin

daß geistliche Güter und Siiftnugen als veräussrliche

Nationalgüter angeschen werden und auch wirklich zum

Theil seyen veräussert worden; ;) in der Aufhebung

der Zchenden und Grundzinse.... Man grub auf diese

Weise die Quellen ab, die zur Erhaltung des Cultus

und auch zur Armenpflege bestimmt waren. Man ver»

sprach Entschädigung für Alles, aber man fand sich

ausser Stand das Versprechen zu halten.

Dieß ist die Lage der Gegenwart; die Zukunft läßt

nichts besseres hoffen, zumal eben jezt neue Verkäuffe

von Nationalgüter» vor sich gehen, und das Vermögen

der Nation dadurch immer mehr geschwächt wird.

Die Folge von all' diesem, wird der nahe und un.

verweltliche Zerfall.der Religion seyn: denn bald wer.

den sich keine Diener derselben mehr finden.... Der

theologische Hörsaal m Lausanne zählt gegenwärtig S

einzige Studierende, — während im I. 1766/ als

deren nicht mehr als 50 sich fanden, man den Ursachen

einer so gering geachteten Zahl ernstlich nachspürte.

An diese. Auseinandersetzung der Ursachen und den

-



Folgen deS Uebels, schließen ffch endlich die Vorschläge

der Mittel an, welche demselben zu steuren vermöch.

ten.... Um daS Schicksal der Religion und ihrer Die-
ner in Helvetic» fest zu gründen sollet Ihr B. G.

euch unverzüglich, eben so freymüthtg als unzwey-

dcutig, zu Gunsten der christlichen Religion erklären;
als die durch ganz Hclvetien in ihren beyden Bekennt-

nissen, den» catholischen und dem protestantischen,

künftig wie vormals anerkannt, bekannt, unterstüzt

und von Staatswegcn bezahlt werden soll. Ihr sollet

I) zur Unterhaltung des Cultus, der Schulen und

geistlichen Seminarien, wirkliche und hinlängliche Fonds
aussetzen und dieselben als unveränsserlich erklären, und

dadurch den Dienern der Relig rn ihr gewisses und re.

gelmâjtges Einkommen zusichern: Zustcherung, welche

allein im Stande ist, fähige Jünglinge aufzumuntern,
sich diesem Stande zu widmen. ;) Sollet Ihr Befehl
ertheilen, daß diejenigen Specialfonds, welche zu Gmi-
ste» einzelner Pfarreyen u. s. w. vorhanden waren und
seit der Revolution mit dem allgemeinen Nationalgul
vermischt worden, wieder ihrer ursprünglichen Bestim-

mung, mit Capital sowohl als Interessen zurückgestellt

werden.
Am Schlüsse der Zuschrift findet sich endlich einer,

seils, eine ftycrliche Verwahrung und Protestation,
gegen jede' schon vorgenommene oder noch vorzuneh-
wende Vcräusscrung geistlicher Güter im ehemaligen

Waadtlande, anderseits die Versicherung der vollkom.
menstcn Reinheit der Ablichten und der eben so auf.
richtigen Religions- und Vaterlandsliebe der Bittsteller.

Aus dieser treuen Darstellung des wesentlichen In-
Halles der lemanischen Zuschrift, ersehet Ihr B- G.,
daß der Hauptgegenstand derselben die ökonomische

Lage der Geistlichkeit betrift, deren bcklagenswerlher
Zustand so vft schon in unsrer Mitte geschildert ward,
dem abzuhelfen Ihr so oft schon als eure heilige Pflicht
anerkanntet, und — freylich bisdahin ohne den gc-

wünschten Erfolg, in wiederholten Berathungen versucht

habt. Ganz eigentlich habt Ihr B- G. mir der Vor-
beralhung dieses Geschäftes vor mchcern Monaten eure

Finanzcvmmißion beauftragt : ein erster Bericht darüber,

welche» Ihr von ihr cmpficnget, hatte eine Verfügung
über die Verwendung der vorlährigen Grundzinse zur
Folge, die aber nach eurer damaligen eigenen Anficht
und derjenigen eurer Commißivn, für die Deckung des

vorhandenen gegenwärtigen Bedürfnisses und der nicht
winder dringenden Rückstände, ein ganz unhinlänglicheck
Hülfsmittel- istì (.Die- Sorts, folgt

Kleine Schriften.
1. EinHeils, und F ö d er ation s beg ierd c

in den ehemaligen Cantonen Unten
w a l d e n u n d A p v c » z e l l. — U n t e r z. I o h.

Georg Knuß, Pfarrer. Trogen den
2,. Febr. i 8° r. 8. S. 8.

2. Erfahrungs gründe wider die neueêin»
heit der Schweiz. Von Joh. Georg
Knuß, Pfarrer in Trogen, denaten
Merz > 8 o i. 8. S. ;6.

z. U e b c r H aß g e g e n d i e g e w e se n e n H a n p t..
flà dle in ehemaligen Schw e i z er^! an.
tonen. Unterz. Joh. Georg Knuß, Vf.
i n T r o gen. Im Merz i 8 c> i. 8. S. 4.

4. Rechtfertigung einer Schrift: »Ein»
„ h e it und Föb e r a t i o n s b e g i e r d e " d e m

Bürger In st iz m i n i st er bey der hel.
vetifchcn Republik, aus Gehorsam'
z u g e sa ndt. Unterz. I. G. K » uß, Pfar.
tu Trogen, de» i 7 ten Merz i g or. 8.
S. 4.

» Als Verkündiger der Lehre Jesu, als Pfarrer, als
Mitglied der menschlichen Gesellschaft" — dieses find'
des Vf. eigene Worte in (N. 4. drm Schreiben an dew

Iustizministcr » ist der Verdacht tief kränkend für mich,
als ob ich Unfriede oder Unruhen zu erwecken bcabsich^

tigen möchte. "
Der Friede — so fährt er fort — von Lunevà

räumt dem Volk i» der Schweiz das Vermögen ein, sich-

iede beliebige Verfassung zu geben. DaS Volk besteht'

aus Theilen, Theile geben also Stimme für oder widens

das Einheitssystem. — Auch ich bin ein Theilchen eines'
dieser das Volk ausmachenden Theilen u. s. w. " Wen»
man etwa nach dieser Erklärung geneigt seyn sollte, den'

Vf. für einen bescheidenen Mann zu halten der nichts
weiter verlangt, als seine individuelle Meynung vorzu»-
tragen, so beliebe man erst clwas weiter zu lesen. Einige'
Zeile» nachher sagt dieser Vcikündiger der Lehre Jesu:
„Aus dem Theil des Schweizerischen Volkes, der seit
zwey Jahrhunderten A p p e n ; ell a u s se r v d i sch e s

Volk hieß und jezt gegen 40.000 Seelen enthält,
ist kein einziger Mann bey der Regjcrung in Bern ange,
stellt, der sich etwa mit Theilnahme und Ansehen über
die Gesinnungen dieses Volks äussern möchte; ich kannte
die öffentliche Meynung im Appenzellcrlond; und ich
behaupte: gegen 10000 Mann werden in ihre alle
freye Versassung, ohne andern grossen oder kleinem

VoMheilen etwas einzureden, gerne zurük kehren.
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